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Seite 2	 Nach § 22 Nr. 5 Satz 7 EStG hat der Anbieter eines Altersvorsorgevertrags oder einer be

trieblichen Altersversorgung bei erstmaligem Bezug von Leistungen, zu Beginn der Auszah

lungsphase bei Bestehen eines Wohnförderkontos, in den Fällen der steuerschädlichen Ver

wendung nach den §§ 92a und 93 EStG sowie bei Änderung der im Kalenderjahr auszu

zahlenden Leistungen dem Steuerpflichtigen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck den 

Betrag der im abgelaufenen Kalenderjahr zugeflossenen Leistungen im Sinne des § 22 Nr. 5 

Satz 1 bis 6 EStG jeweils gesondert mitzuteilen. Das gilt auch für die Abschluss- und Ver

triebskosten eines Altersvorsorgevertrages, die dem Steuerpflichtigen erstattet werden. 

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das Vordruckmuster für 

die Mitteilung nach § 22 Nr. 5 Satz 7 EStG hiermit bekannt gemacht. Das in der Anlage bei

gefügte Vordruckmuster ist erstmals zur Bescheinigung von Leistungen des Kalenderjahres 

2009 zu verwenden. 

Für die maschinelle Herstellung des Vordrucks werden folgende ergänzenden Regelungen 

getroffen: 

Der Vordruck kann auch maschinell hergestellt werden, wenn nach Inhalt, Aufbau und Rei

henfolge vom Vordruckmuster nicht abgewichen wird und die Leistungen auf Seite 2 oder 3 

des Vordrucks bescheinigt werden. Der Vordruck hat das Format DIN A 4. Maschinell er

stellte Bescheinigungen können zweiseitig bedruckt werden; sie brauchen nicht unterschrie

ben zu werden. 

Folgende Abweichungen werden zugelassen: 

1.	 Die Zeilen des Vordrucks, bei denen im Einzelfall keine Leistungen zu bescheinigen sind, 

können einschließlich der zugehörigen Hinweise entfallen. Dies gilt auch für die letzte Ta

bellenzeile einschließlich des Hinweises 15. Die Nummerierung der ausgedruckten Zeilen 

und Hinweise ist entsprechend dem amtlichen Vordruck beizubehalten. 

2.	 Werden die Zeile 1 und der Hinweis 1 des amtlichen Vordrucks nicht ausgedruckt, da 

keine Leistungen im Sinne der Nummer 1, sondern Leistungen im Sinne der Nummer 2 

dieses Vordrucks bezogen werden, kann bei der Nummer 2 des amtlichen Vordrucks auch 

der Klammerzusatz in Zeile 2 „(in Nummer 1 nicht enthalten)“ entfallen. 

3.	 Werden in Zeile 6 des amtlichen Vordrucks Leistungen bescheinigt, die auf Verträgen be

ruhen, die nach dem 31. Dezember 2004 abgeschlossen wurden, kann der Zusatz „ggf. in 

Verbindung mit § 52 Abs. 36 Satz 5 EStG“ entfallen. 

4.	 Werden Leistungen bescheinigt, kann unter der entsprechenden Zeile des amtlichen Vor

drucks ein Hinweis auf die Zeile der Anlage R aufgenommen werden, in die der entspre

chende Betrag einzutragen ist. Ebenso kann der Anbieter weitere für die Durchführung der 

Besteuerung erforderliche Angaben (z. B. Beginn der Rente) in den amtlichen Vordruck 

aufnehmen. 



Seite 3 5.	 Sind Nachzahlungen zu mehr als einer Zeile zu bescheinigen, ist die Zeile 14 des Vor

drucks mehrfach aufzunehmen. 

Der Bescheinigung können weitere Erläuterungen beigefügt werden, sofern die Ergänzungen 

im Anschluss an das amtliche Muster und die Hinweise erfolgen und hiervon optisch abge

setzt werden. 

Das Schreiben und das Vordruckmuster stehen ab sofort für eine Übergangszeit auf den Inter

net-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen (www.bundesfinanzministerium.de) zur An

sicht und zum Abruf bereit. 

Im Auftrag


Christoph Weiser



